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D r i n g l i c h k e i t s a n f r a g e

der Abgeordneten Güngör (Die Linke)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Wirtschaftskammern in Thüringen

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) in Thüringen unterlie-
gen der Rechtsaufsicht des Landes. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts nehmen die Wirtschafts-
kammern die im Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern, dem 
Thüringer Ausführungsgesetz zum Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern, dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks und in untergesetzlichen Regelungen normierten 
Aufgaben wahr. Dabei können die Wirtschaftskammern über erhebliche Mittel verfügen, die sie zur Erledi-
gung ihrer Aufgaben einsetzen.

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum hat die Dringlich-
keitsanfrage vom 20. Juni 2025 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. Juli 2025 beantwortet:

Vorbemerkungen: 
In Anbetracht der Kürze der Zeit ist eine seriöse Beantwortung der Anfrage nur begrenzt möglich.

In der Fragestellung verwendete Begriffe wie zum Beispiel „Entgelte“ sind nicht eindeutig übertragbar. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie von den zuliefernden Kammern unterschiedlich inter-
pretiert worden sind. In der Kürze der Zeit war eine Verständigung, ein Abgleich beziehungsweise eine er-
neute Rückkopplung der gemeldeten Daten nicht vollumfänglich möglich. Mit anderen Worten: Die Zahlen 
sind nicht konsistent, die Bildung von Summen verbietet sich somit.

Die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern verwenden unterschiedliche Systeme. 
Die Handwerkskammern arbeiten in einem kameralistischen System, die Industrie- und Handelskammern 
nutzen die Doppik. Auch deshalb ist eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben. 

Außerdem verfügen nur die Handwerkskammern über eigene Bildungszentren, weil Sie diesbezüglich einen 
gesetzlichen Auftrag haben. Die Industrie- und Handelskammern haben keine ausgelagerten beziehungswei-
se eigenständigen Bildungseinrichtungen und können somit keine differenzierten Aussagen dazu machen.

Die Antworten/gelieferten Zahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. 
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1. In welcher Höhe haben die Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Mit-

tel (Beiträge, Entgelte, öffentliche Förderungen, sonstige Erträge) vereinnahmt (bitte aufschlüsseln nach 
IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, HWK Südthüringen und HWK Ost-
thüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammern zugeflossen sind, geson-
dert ausweisen)?

Antwort:
Siehe Tabelle 1 und 2 in der Anlage.

2. Wie viele Beschäftigte hatten die Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 
(bitte aufschlüsseln nach IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, HWK 
Südthüringen und HWK Ostthüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskam-
mern zugeflossen sind, gesondert ausweisen)?

Antwort:
Siehe Tabelle 3 in der Anlage.

Frage 2 bezieht sich auf Beschäftigte. Der zweite Teil der Frage ab „sowie Mittel […]“ bezieht sich hin-
gegen auf Mittel. Der Zusammenhang kann nicht nachvollzogen werden. Die Passage wird als redakti-
onelles Versehen interpretiert. Insofern wird auf eine Beantwortung verzichtet.

3. In welcher Höhe sind den Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Mit-
tel aus öffentlichen Kassen (Fördermittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union) zuge-
flossen (bitte aufschlüsseln nach IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, 
HWK Südthüringen und HWK Ostthüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschafts-
kammern zugeflossen sind, gesondert ausweisen)?

Antwort:
Siehe Tabelle 4 und 5 in der Anlage.

Boos-John 
Ministerin

Anlagen* 

Endnote:

* Auf einen Abdruck der Anlagen wird verzichtet. Die Anlagen stehen unter der oben genannten Drucksachennummer 
elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in der Parlamentsdokumentation unter der Internetadresse 
www.parldok.thueringer-landtag.de zur Verfügung. Die Fragestellerin, die Fraktionen und die Landtagsbibliothek er-
halten je ein Exemplar der Anlagen in der Papierfassung.

http://www.parldok.thueringer-landtag.de


Kammern Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge

HWK Erfurt 9.092.000 3.166.000 4.159.000 - 9.598.000 3.671.000 4.096.000 - 9.725.000 3.787.000 4.292.000 -

HWK Ostthüringen 6.466.837 2.854.282 3.881.188 203.583 7.141.107 2.758.934 4.383.236 290.916 6.564.277 2.754.066 4.489.471 334.499

HWK Südthüringen 4.680.995 3.683.565 3.398.292 104.934 5.121.121 4.152.487 3.271.970 116.588 5.185.406 4.636.836 5.540.939 125.691

IHK Erfurt** 10.347.154 2.380.170 1.066.837 268.251 11.970.016 2.379.663 1.256.045 373.044 10.298.376 2.554.413 1.256.045 588.003

IHK Ostthüringen** 8.660.218 1.193.632 193.044 319.904 8.307.095 1.358.930 210.590 244.664 5.372.824 1.299.832 212.969 754.899

IHK Südthüringen** 5.954.301 619.649 200.608 742.525 5.826.910 704.191 266.085 941.387 5.708.449 818.046 367.647 916.898

*Die Bezeichnung Entgelt ist nicht zufreffend. Es handelt sich bei den HWKn einerseits um Verwaltungsgebühren im hoheitlichen Bereich, sowie um Einnahmen im Zusammenhang mit Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

** Die Eintragungen der IHKn entsprechen den Erträgen gem. Gewinn- und Verlustrechnung, nicht realisierte Einnahmen wurden nicht abgezogen. Gebühren sind in der Fragestellung nicht erfasst und wurden nicht den „sonstigen Erträgen“ zugerechnet.

2022 2023 2024

Tabelle 1: Höhe der vereinnahmten Mittel durch die Wirtschaftskammern in €



Kammern Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge Beiträge Entgelte* öfftl. Förderungen sonstige Erträge

HWK Erfurt** 0 2.081.000,00             3.251.000,00             0 0 2.439.000,00             2.981.000,00             0 0 2.242.000,00             3.111.000,00             0

HWK Ostthüringen** 0 2.495.932,16             3.299.400,63             97.799,05                   0 2.360.210,34             3.801.840,50             205.777,74                0 2.348.592,50             3.855.842,19             272.860,87                

HWK Südthüringen** 0 3.320.011,95             2.903.237,93             62.904,75                   0 3.756.045,59             2.677.459,80             67.193,56                   0 4.219.379,45             4.955.748,95             67.192,16                   

IHK Erfurt*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHK Ostthüringen*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHK Südthüringen*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Unter dem Punkt Entgelte sind für die HWKn Einnahmen im Zusammenhang mit Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dargestellt.

** Eine Finanzierung der Bildungseinrichtungen der HWKn durch Beiträge erfolgt nicht.

*** Die IHKn haben keine ausgelagerten bzw. eigenständigen Bildungseinrichtung.

2022 2023 2024

Tabelle 2: Zufluss vereinnahmter Mittel von den Wirtschaftskammern an deren Bildungseinrichtungen in €



Kammer 2022 (Stichtag 31.12.) 2023 (Stichtag 31.12.) 2024 (Stichtag 31.12.)

HWK Erfurt 133,5 140,5 137

HWK Ostthüringen 134,2 132,3 136,5

HWK Südthüringen 114 111 108

IHK Erfurt** 117,944 120,807 122,819

IHK Ostthüringen** 87,5 88,54 85,83

IHK Südthüringen** 61,88 61,16 62,80

* Beschäftigte i.S. von Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) einschließlich Auszubildende

**Die Beschäftigten sind für die IHKn i. S. der Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) gem. Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss (IST 31.12.XXXX, Kapazität) angegeben. Ausgewiesen ist die Gesamtsumme zuzüglich Auszubildende, ohne geringfügig Beschäftigte.

Tabelle 3: Anzahl d. Beschäftigten* in den Wirtschaftskammern



Kammer EU Bund Land EU Bund Land EU Bund Land

HWK Erfurt 208.000,00         1.395.000,00      2.554.000,00      100.000,00         1.498.000,00      2.497,00              78.000,00           1.687.000,00      2.526.000,00      

HWK Ostthüringen* - 843.975,23         3.037.212,29      - 1.150.348,96      3.232.886,76      - 1.041.432,59      3.448.038,52      

HWK Südthüringen* - 1.336.990,52      2.061.301,40      - 1.114.185,37      2.157.784,67      - 3.495.199,59      2.045.739,73      

IHK Erfurt** 99.105,35           335.529,72         242.572,87         110.265,00         532.299,72         245.198,28         104.036,00         707.309,93         149.003,38         

IHK Ostthüringen** 57.813,67           59.424,76           75.806,06           50.561,55           77.642,51           82.385,79           42.605,74           89.321,33           81.042,05           

IHK Südthüringen** -                        -                        200.608,30         - -                        266.084,75         -                        9.820,80              357.825,93         

* EU-Mittel sind in den Fördermitteln enthalten, eine genaue Summe kann nicht beziffert werden, da auf den Zuwendungsbescheiden nur eine Gesamtsumme ausgewiesen wird.

** Die Angaben der IHKn beziehen sich auf „Sonstige betriebliche Erträge/Erträge aus öffentlichen Zuwendungen“ aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

Tabelle 4: Höhe der vereinnahmten Mittel aus öffentlichen Kassen (Fördermittel) in €

2022 2023 2024



Kammer EU Bund Land EU Bund Land EU Bund Land

HWK Erfurt* 0 581.000,00              1.601.000,00           0 448.000,00              1.371,00                   0 725.000,00              1.399.000,00           

HWK Ostthüringen* 0 516.031,00              2.783.369,63           0 813.110,54              2.988.729,96           0 714.661,72              3.141.180,47           

HWK Südthüringen* 0 1.017.402,06           1.885.835,87           0 731.081,66              1.946.378,14           0 3.171.726,72           1.784.021,83           

IHK Erfurt** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHK Ostthüringen** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHK Südthüringen** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* EU-Mittel sind bei den HWKn in den Fördermitteln enthalten. Eine genaue Summe kann nicht beziffert werden, da auf den Zuwendungsbescheiden nur eine Gesamtsumme ausgewiesen wird.

** Die IHKn haben keine ausgelagerte bzw. eigenständige Bildungseinrichtung.

Tabelle 5: Zufluss vereinnahmter öfftl. Mittel (Fördermittel) von den Wirtschaftskammern an deren Bildungseinrichtungen in €

2022 2023 2024


	Wirtschaftskammern in Thüringen
	Vorbemerkungen: 
	1.	In welcher Höhe haben die Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Mittel (Beiträge, Entgelte, öffentliche Förderungen, sonstige Erträge) vereinnahmt (bitte aufschlüsseln nach IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, HWK Südthüringen und HWK Ostthüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammern zugeflossen sind, gesondert ausweisen)?
	2.	Wie viele Beschäftigte hatten die Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 (bitte aufschlüsseln nach IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, HWK Südthüringen und HWK Ostthüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammern zugeflossen sind, gesondert ausweisen)?
	3.	In welcher Höhe sind den Wirtschaftskammern in Thüringen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Mittel aus öffentlichen Kassen (Fördermittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union) zugeflossen (bitte aufschlüsseln nach IHK Erfurt, IHK Ostthüringen zu Gera, IHK Südthüringen, HWK Erfurt, HWK Südthüringen und HWK Ostthüringen sowie Mittel, die den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammern zugeflossen sind, gesondert ausweisen)?
	Endnote:


